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lV. Unter fronzösischer und preußischer Herrschofr

RrcHRno Jtxn

Mr
Dos Ende der freien Reichsstodt

Frunzösische Revolutionstruppen marschierten L-91 auf das linke Rhein-

ufer zu und erschienen am 6. Oktober bei Melaten \-or Köln. Der Kölner
Stadtrat sandte den Franzosen eine Delegation bis ]Ielaten entgegen und
überreichte ihnen die Stadtschlüssel in der Hoffnung. §-egen dieser kampf-

losen [Jnterwerfung als befreundete und neutrale Stadt behandelt zu wer-

den. Obwohl die Ftanzosen z:urrlächrst versprachen. die bestehenden Gesetze

und Freiheiten Kölns zu achten, war es nun mit der städtischen Eigenstän-

digkeit vorbei.

Zwar blieb die alte Kölner Verfassung in den ersten Jahren der französi'

schen Herrschaft bestehen, aber der Rat und die beiden Burgermeister wa-

ren nur noch scheinbat selbständig. Die Stadn-ersr-altung §-urde zum Be-

fehlsempfänger und ausführenden Organ der französischen ]Iilitärverwal-
tung, der in erster Linie an der Versorgung Ihrer Truppen gelegen war. Aus

acht Kölner Bürgern und vier Franzosen wurde ein contitö de surv'eillance
(überwachungsausschuß) eingesetzt, welches die Durchführung der Be-

fehle überwachte. Diese Institution ffatbald in Konkurren z zum Rat, der die

französischen Forderungen nur widerwillig erfullte. In den folgenden Jah-

ren hatte Koln unter hohen Kontributionen - bis zu l2 \lillionen Franc -
und dauernden Einquartierungen - 10.000 bis 1i.000 Soldaten mußten in
den Häusern der Bürger untergebracht werden - und der sr-ahllosen Requi
sition und Plünderung besonders von kirchtichen Kunsnr-erken zu leiden.

Da der alte Stadtrat die Forderungen der Mititän-ers-altung nicht zu deren
Zufuiedenheit erfüllte, wurde nach 4}Oj^hrigem Bestehen die Kölner Stadt-

verfassung am26. Mai 1796 von den Ftanzosen aufgehoben.

Es folgte eine experimentierfreudige und chaotische Übergangszeit, in der

verschiedene Regierungsformen rasch-wechselten. ohne daß an der prakti-

schen Verwaltung viel geändert wurde. Zu einer fur Köln r-öllig neuen und
dauernden Regelung der Stadwerfassung kam es erst. nachdem durch den
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Errichtung eines Freiheitsboumes ouf dem Neumorkt, Öl ouf Leinwond, Köln?, 1794, KSM I 983 / 534

Frieden von Campo-Formio (L7. Oktober L797) die Ztgehörigkeit der links-

rheinischen Gebiete zu Frankreich in Aussicht gestellt und durch den Frie-

den von Lun6ville (9. Februar 1801) der Rhein als völkerrechtliche Gtenze

zwischen Frankreich und Deutschland anetkannt wurde. Nun waf Köln eine

französische Stadt, Mülheim und Deutz wurden bergische Orte.

lY,2
Die fronzösische Munizi polverfossung

Mit dem Gesetz vom 17. Februar 1800 (28.Pluvios VII) wurde die französi-

sche Munizi palvefiassung und das Präfektursystem in den deutschsprachi-

gen Gebieten auf dem linken Rheinufer eingeführt. Nachdem das Herzog-

tum Berg 1806 zu einem französischen Satellitenstaat geworden war, galt

eine vergle ichb are Mu nizi p alvefias sung auch rechtsrhe inis ch-

An die absolutistischen Traditionen Frankreichs anknüpfend, wurde von Na-

poleon die Verwaltung nach rationalen und bürokratischen Pinzipien zen-

tralistisch und hierarchisch organisiert. Die dreistu tlee ftanzösische Verwal-

tung nach departement, arrondissemenf und maife wurde eingeführt. Die

städtische Selbstverwaltung wurde nahezu beseitigt, die Stadt unter Staats-
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aufsicht gestellt, und ihre Verwaltung wurde zum untersten, ausführenden
Organ der Staatsverwaltung. Alle Städte und Landgemeinden wurden nach
gleichförmigen Prinzipien verwaltet, und Koln vedor seine Sonderrechte.
Die schon lange umstrittene, mittelalterlich schwerfällige und kollegiale
Stadwerfassung wurde durch eine vollig neue, moderne und leistungsfähi-
gere Kommunalverfassung abgelöst, die bis 1846 gültig blieb. Von den revo-
lutionären Forderungen nach Teilnahme der Bevolkerung an der Verwal-
tung und Regierung blieb kaum etwas übrig.
Die Gemeinden erhielten eine Bürgermeisterverfassung, und der maire, der
Bürgermeister, wurde der ausschlaggebende Mann der Stadwerwaltung; in
Koln war das von LSOZ bis 1814 Johann Jakob von '§Tittgenstein. \ü7eder die
Bürgerschaft noch der Stadtrat wählten den maire, er wurde vom Präfekten
ernannt, vom Pariser Innenminister in seinem Amt bestätigt und konnte je-
derueitwieder entlassen werden. Der mairewar nicht dem Stadtrat oder gar
den Einwohnern gegenüber verantuiortlich, sondern der Regierung und an
ihre Weisungen gebunden. Er leitete die ihm übertragenen Aufgaben der
Staatsverwaltung und die Gemeindeangelegenheiten im Auftrag der Regie-
rung und vertrat erst in zweiter Linie die Bürger seiner Gemeinde. Er war
der Vorges etzte der ebenfalls vom Präfekte n ernannten Adjunkten (Beige-
ordneten) und des Polizeikommissars, die ihn bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben unterstützen sollten. Der maire war damit der Chef der Stadwerwal-
tung, die erstmals übersichtlich nach acht Fachressorts gegliedert wurde.
Der maire kontrollierte die Fin artzert der Stadt und stellte gemäß den '§7ei-

sungen der Regierung das Budget, den Haushalt der Stadt auf. Der maire
hatte den Vorsitz, bestimmte die Themen und leitete die Sitzungen des con-
seil municipal.ßir den conseil municipal, denGemeinderat, wurden 30 Köl-
ner Männer aus der Liste der 100 höchstbesteuerten Einwohner auf Vor-
schlag des Präfekten vom Innenminister ernannt. Die Kolner Einwohner
hatten keinen Einfluß auf die Zusammensetzung des conseil municipal, und
der Gemeinderat hatte keinen unmittelbaren Einfluß auf die Ernennung des
maire und die Geschäfte der Stadt. Seine Zuständigkeit beschränkte sich im
wesentlichen auf die Prüfung der städtischen Rechnungen und der indirek-
ten Gemeindesteuern, der centimes additionels und des octroi municipal.
Zu diesem Zweck versammelte sich der conseil municipal nur einmal im
Jahr ab dem 4. ßebruar zu einer ordentlichen Sitzungsperiode von längstens
14 Tagen. Außerordentliche Tagungen an einem anderen Termin mußten
vom Präfekten genehmigt und einberufen werden. Der conseil municipal
konnte keine Entscheidungen fällen, sondern hatte nur beratende Funktion,
indem er den vom maire vorgelegten städtischen Haushaltsplan begutach-
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tete. In der Kölner Stadwerwaltung war an die Stelle der alten städtischen
Aristokrutie eine Bürokratie getretert, zut der nur wenige Bürger der wirt-
schaftlichen Führungsschicht Zugafighatten. Der Gemeinderat ermöglichte
es dieser Schicht, ihre Auffassungen ztrr Sprach e zu bringen. Die Zusam-
mensetzung der Kölner Führungsschicht wurde nicht revolutionär verän-
dert. Die Mitglieder des Gemeinderates gehörten alten kölnischen Familien,
z.T. sogar dem städtischen Patriziat an. Von der fuanzösischen Verwaltung
wurden nur diejenigen am politischen Leben beteiligt, die schon seit dem
Ende des 18. Jahrhunderts zur wirtschaftlichen Führungsschicht gehörten.
Bis 1814 gewannen jüngere, wohlhabende Familien aus der Kaufmannschaft
und Protestanten Einfluß auf die Stadtverwaltung. Die Kölner Oberschicht
affangierte sich schnell mit den Franzosen. Napoleon wünschte aus hohen
Militärs, Verwaltungsbeamten und wohlhabenden Bürgern eine staatstra-
gende Schicht von Notabeln zu bilden, die er bevorzugte und denen er mit
Titeln und Ehrungen schmeichelte. Auch unter der französischen Herr-
schaft, die sich nicht zuletzt durch ihr revolutionäres Sendungsbewußtsein
zu legitimieren versuchte, blieb die überwältigende Mehrheit der Bevölke-
rung auch auf kommunaler Ebene von politischer Mitbestimmung, von der
Beteiligung an der Regierung und Verwaltung ausgeschlossen. Aber mit der
Einführung der französischen Verwaltung und des französischen Rechts,
der fünf Gesetzbücher Napoleons, deren bedeutendstes der Code Civitoder
Code Napot{onwar,wurden am Beginn des lg.Jahrhunderts im Rheinl and
erstmals bürgediche Freiheitsrechte gesetzlich garuntiert. Das revolutionäre
Pfinzip der Rechtsgleichheit, der Gleichheir aller männlichen Staatsbürger
vor dem Staat und seinen Gesetzen, sollte zut Geltung gebracht werden. Die
Gliederung der Gesellschaft nach Ständen und Berufsgruppen wurde abge-
schafft, die verschiedenen Konfessionen wurden rechtlich gleichgestellt;
Protestanten und Juden durften nun auch in Köln ihren Glauben ungehin-
dert ausüben. Die Beschränkungen, die besonders in Köln die Zünfte dem
Handwerk und der'Wirtschaft aufedegt hatten, wnrden abgeschafftund die
Gewerbefreiheit eingefuhrt. Dieses französische Rechtssystem wurde von
den Rheinländern als Errungenschaftbetrachtet und unter der Bezeichnung
Rheinisches Recht auch nach der Besitzergreifung durch Preußen 1815 bei-
behalten. Der Code Civil wurde hier erst am l. Januar 1900 vom Bürger-
lichen Gesetzbuch abgelöst, in das viele seiner Bestimmungen aufgenom-
men wurden.
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Unter preußischer Herrschoft

Auf dem 'Wiener Kongreß l8l4/ 15 wurde das Rheinland dem preußischen
Staat zugesprochen, der es am 5. April 1815 in Besitz nahm. Beiderseits des
Rheins wurde die preußische Provin zialverwaltung eingeführt und das
Land in Regierungsbezirke, Kreise und Gemeinden bmr. kreisfreie Städte,
wie Köln, untergliedert. Mit der fuanzösischen Kommunalordnung war im
Rheinland und in Köln die Stadwerfassung grundlegend umgestaltet und
nach rationalen Gesichtspunkten für die Anforderungen der Zeitleistungs-
stark eingerichtet worden. Diese Kommunalordnung wurde zunächst nicht
verändert. Nur die Bezeichnungen der Amtstr äger änderten sich, die maires
wurdefl zu Bürgermeistern, der Kölner mairc erhielt den Titel eines Ober-
bürgermeisters, aus den beiden Kölner Adjunkten wurden Beigeordnete
und aus dem conseil municipal wurde der Gemeinderat. Diese Amtsträger
wurden weiterhin aus der Liste der 100 Höchstbesteuerten von der Regie-
rung ernannt. Die Gemeindeverwaltunglag so in den Händen einer kleinen
Gruppe von wohlhabenden Bürgern, den Honoratioren. Die übrigen Ein-
wohner der Städte und Gemeinden blieben weiterhin von politischer Mit-
bestimmung, Mitsprache oder verantwoftung ausgeschlossen. Der Gemein-
derut hatte wenig mehr als beratende Funktion bei den Beschlüssen des
Oberbürgermeisters, der seine Entscheidungen vor dem Regierungspräsi-
denten verantworten mußte. Die Gemeindeverwaltung unted ag stuatlicher
Aufsicht und durfte ohne die Zustimmung staatlicher Behörden nichts un-
ternehmen.
Nur die Stadt Köln beantragte 1815 und 1818 vergeblich die Vedeihung der
Preußischen Städteordnung, die einen größeren Spielraum für die städti-
sche Selbswerwaltung gebracht hätte. Diese Städteordnung sah u. a. vo1, daß
die Stadtverordneten durch Teile der Bürgerschaft gewählt werden und an
die Stelle des Oberbürgermeisters ein kollegialer Magistrat tritt, der gegen-
über der Stadwerordnetenversammlung verantwortlich ist. Aber der größ-
ten Stadt des Rheinlandes wurden keine Sonderrechte mehr eingeräumt.
Die führenden Schichten der meisten rheinischen Städte, die rheinischen
Gemeinderäte und Behörden lehnten die Einführung der Preußischen
Städte- und Landgemeindeordnung ab. Sie hätte die'Wiederbelebung einer
feudalen und ständisch gegliederten Gesellschaftsordnung bedeutet. Die
Einwohner hätten unterschiedliche Rechte und Privilegien gehabt, und mvi-
schen Stadt- und Landbewohnern wäre unterschieden worden. Aber die
"Zeit der Pfahl- und Spießbürger ist der Zeit der Staatsbürger gewichen",
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Mohl- und Schlochtsteuer, Öl ouf Leinwond, soziolkritisches Gemölde von Wilhelm Kleinenbroich, Köln, 1847,
HM 

.l895/300. 
Dos Gemölde zeigt die willkUrliche Hondhobung bei der Steuererhebung, die die ormen

Bouern im Vordergrund trifft, wöhrend die vornehme Jogdgesellschoft im Hintergrund mitsomt erlogtem Wild
unbehelligt die Zollstotion on einem Kölner Stodttor possieren dorf.

stellte der Kölner Landtagsabgeordnete Peter Heinrich Merkens 1833 fest.
Nachdem man viele Jahre die Vorteile des fuanzösischen Rechts genossen
hatte, war die Vorstellung von der rechtlichen und politischen Gleichheit
aller steuerzahlenden, männlichen und selbständigen Staatsbürger weit ver-
breitet und hatte tiefe'Wurzeln geschlagen. Besonders die von Preußen vor-
gesehene rechtliche Unterscheidung mvischen Stadt und Land erregte im
Rheinland'Widerwillen.'Wegen der hier bereits weiter als in Altpreußen ent-
wickelten gewerblichen und frühindustriellen Struktqre n zeigten die rhei-
nischen Landgemeinden manche Züge städtischen Lebens, die Unter-
schiede zvvischen Stadt und Land waren weniger deutlich als östlich der
Elbe.
Bei getrennten Verwaltungspfinzipien für Stadt und Land fürchteten Kauf-
leute und Fabrikanten Nachteile für ihre Geschäfte. Die Normen des franzö-
sischen Rechts wurden hier unter dem Namen Rheinisches Rechtheftig ge-
gen preußische Vorstellungen verteidigt.
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lY, 4
Die Rheinische Gemeindeordnung

Nach 3ojithriger Auseinandersetzung um eine neue Gemeindeordnung
wurde ein Kompromiß zwischen Bedin und der Rheinprovinz gefunden
und 1845 die Rheinische Gemeindeordnung edassen, die 1846 in Köln in
Kraft l'r:at. Stadt und Land erhielten eine gemeinsame Kommunalordnung.
Die seit der französischen Zeit geübte Verwaltungspraxis wurde im wesent-
lichen beibehalten. Obwohl die Gemeindeordnung es ermöglichte, wurde
in Köln der Oberbürgermeister nicht durch einen mit mehreren Personen
kollegial besetzten Magistrat ersetzt.ln kleineren Gemeinden ernannte der
Regierungspräsident die Bürgermeister. Der Kölner Oberbürgermeister
wurde auf Vorschlag des Regierungspräsidenten vom König auf Lebenszeit
ernannt. Die drei Kölner Beigeordneten ernannte der Regierungspräsident
für sechsJahre. Die Entscheidungsgewalt des Oberbürgermeisters war nicht
mehr unbeschränkt, sondern in manchen Bereichen an Beschlüsse des Ge-

meinderates gebunden. Erstmals wurde der Gemeinderat von einem klei
nen, wohlhabenden Teil der Bürgerschaft, den Meistbeerbten, nach dem
Dreiklassenwahlrecht gewählt. Die 30 Kölner Gemeindeverordneten wur-
den für sechs Jahre gewählt, alle drei Jalrre wurde die Hälfte von ihnen
durch Neuwahlen ersetzt. Die nun wöchentlich stattfindenden Sitzungen
des Gemeinderates waren nicht öffentlich, nur kurze Protokolle wurden in
Köln veröffentlicht. Auch wenn der Gemeinderat weder den Oberbürger-
meister noch die Beigeordneten wählen durfte, konnte er sich an der Ver-
waltung durch Kommissionen oder Ausschüsse beteiligen. Über Angelegen-
heiten der Stadwerwaltung und des städtischen Vermögens war der Ge-

meind etut zu hören, seine Beschlüsse hatten nur den Charakter von Gut-
achten. Über den vom Bürgermeister erstellten Haushalt konnte er bindend
beschließen. Allerdings führte der Oberbürgermeister im Gemeinderat den
Vorsitz, seine Stimme gab bei Stimmengleichheit den Ausschl^g, und er
konnte jedem Gemeinderatsbeschluß seine Genehmigung versagen. Außer-
dem kontrollierte die Regierung die städtische Verwaltung und konnte alle
ihre Beschlüsse auftreben. Der König konnte sowohl den Oberbürgermei-
ster wieder entlassen als auch den Gemeinderat auflösen. Zwar brachte die
Rheinische Gemeindeordnung keine sich selbst verwaltende Bürgerge-
meinde, aber die Selbständigkeit der Gemeinden wurde erweitert. Das Drei-
klassenwahlrecht ermöglichte dem liberalen Großbürgertum erstmals le-
gale politische Betätigung im Gemeinderat.
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'Cölner Borricode ohne Vertheidiger', Bleistiftzeichnung von

Georg Osterwold, Köln, 
.l848, 

HM 1896/35,KH74
Trogische Ablieferung der Woffen zu Cöln 26. Sept. 

,l848,

Federzeichnung, Köln, 1848, HM l9l7/346-140

tv6
Die Stodteordnung der Rheinprovinz

Im Rheinland wurde L856 die Städteordnung für die Rheinprovinz für Orte

von mehr als 10.000 Einwohnern erlassen. Sie üatin Köln mit dem Tagihrer
Verkündigung in Kraft und blieb bis 1933 bestehen. Zwar wurden staatliche

Kontrollrechte wieder verstärkt, aber die Bestimmungen der Preußischen

Gemeindeordnung wurden weitgehend beibehalten. Der Oberbürgermei-
ster blieb die srädtische Obrigkeit. Das Recht des Stadtrates, bindende Be-

schlüss e zufassen, sich an der Verwaltung zu beteiligen, Bürgermeister bzw.

Oberbürgermeister und Beigeordnete zu wählen sowie das Dreiklassen-

wahlrecht blieben bestehen. Die Stadt wurde als Korporation aufgefaßt, der
die Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten zugestanden wurde. Allerdings
durften ihre Erlasse den bestehenden Gesetzen nicht widersprechen und
sie unt eflag der Kontrolle durch den Regierungspräsidenten.
Nun bekamen Städte und Landgemeinden im Rheinland doch unterschiedli-
che Kommunalordnungen. 1855 wurde ein Gemeindeverfassungsgesetz er-

lassen, das in den Landgemeinden die Rheinische Gemeindeordnung von
LB45 wieder einführte. Danach hatten Gemeinderäte in Orten ohne Stadt-

recht nicht die Möglichkeit, ihre Bürgermeister oder Beigeordneten zu

wählen, sondern ihre Verwaltungsbeamten wurden von der Regierung er-

nannt. Erst mit der Rheinischen Kreisordnung von 1887 erhielten auch sol-

che Orte die Möglichkeit, ihre Ortsvorsteher zuwählen.
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o) Bürgerrecht und Dreiklossenwohlrecht

Bürgerrecht und'§Tahlrecht waren im 19. Jahrhundert politische Rechte, die
nicht allen Einwohnern in gleichem Maße zukamen. Die fuanzösische Muni-
zipalverfassung, die in Koln bis 1846 gültig blieb, kannte die Einwohnerge-
meinde, d.h. alle Einwohner der Stadt- und der Landgemeinden hatten das

gleiche Bürgerrecht. Jedoch blieb die Masse der Einwohner von politischer
Mitsprache in Gemeindeangelegenheiten ausgeschlossen,'§Tahlen oder an-

dere Befragungen fanden nicht statt. In den 1820er und 30er Jahren wurde
im Rheinland über ein mögliches Gemeindewahlrecht diskutiert. Dabei
ging man von dem Grundsatz aus, daß der Gemeinderat die Vermögensvef-
hältnisse in der Gemeinde widerspiegeln solle. Die führende Schicht der Ho-
noratioren zweifelte an der politischen Mündigkeit der Masse der Bevölke-
rung und fürchtete revolutionäre Veränderungen. Sie wollte ihren Einfluß
in der Gemeindeverwaltung durch die Beschränkung des Bürger- und \ü7ahl-

rechts sicherstellen und die besitzlosen und yerarmten Einwohner von poli
tischer Mitsprache ausschließen. Politisch mündig sollte nur der 'freie
Mann' sein, der als Grund- oder Hausbesitzer und Gewerbetreibender über
Eigentum und genügend hohe Einkünfte verfügte, um als Familienvater und
Vorstand eines Haushalts eine selbständige Existenz zu führen. Alle übrigen
Personen, Frauen, junge Männer, die im Haushalt ihrer Eltern lebten,
Knechte oder Hausangestellte galten wegen ihrer wirtschaftlichen Abhän-
gigkeit als politisch unmündig.
Diesen Vorstellungen entsprachen das Bürgerrecht und das Dreiklassen-
wahlrecht der Rheinischen Gemeindeordnung von 1845. Die Angehörigen
der Gemeinde wurden nach Gemeindeeinwohnern, Gemeindemitgliedern
und Meistbeerbten unterschieden. Nur die Meistbeerbten galten als Ge-

meindebürger mit vollem Bürgerrecht. Sie durften das Gemeinderecht aus-

üben, besaßen das aktive und passive '§flahlrecht und durften ein öffentli-
ches Amt bekleiden, um sich persönlich an der Gemeindeverwaltung zu be-

teiligen. Als Meistbeerbte galten Männer, die thr 24. Lebensiahr vollendet
hatten, unbescholtene preußische Untertanen waren, als Haus- und Grund-
besitzer in der Gemeinde wohnten oder ein jähdiches Einkommen zwi-
schen 2OO und 600 Talern nachweisen konnten. In Köln wurde dieser Min-
destzins auf 4OO Taler festges etzt.
1846 wurden von den über 85.000 Kölner Einwohnern, von denen etwa
21.000 Selbständige mit eigenem Haushalt waren, nur 4.099 Männer wahl-
berechtigt. Wegen des Mindestzensus blieben nicht nur die Unterschichten
und Industriearbeiter vom'§Tahlrecht ausgeschlossen, sondern auch Hand-
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werker, Einzelhändler, Teile des Mittelstandes,'lWerkmeister, kaufmännische
Angestellte und Beamte der unteren Ränge. Mit 4OO Talern jähdichem Ein-
kommen gehörte man um 1850 in Koln zu einer kleinen Schicht wohlha-
bender Bürger. So bezog z.B. der Oberbürgermeister ein jähdiches Einkom-
men von etwa 3.000 Talern, ein Oberurzt 1.000, ein städtischer Bürochef
600 oder ein Hauptlehrer etwa 500 Talet Aber eine durchschnittliche Köl-
ner Familie mit sechs Personen hatte nur etwa 25O Taler jähdich zutr Verfü-
gung. Das Jahreseinkommen eines Handwerkers oder Arbeiters lag ztvi-
schen 100 und 2OO Talern, es konnte ie nach Ausbildung und Berufs mveig
auch 300 oder 35O Taler betragen. Mehr als 10.000 Kölner Einwohner er-
reichten um 1850 nur ein jähdiches Einkommen von 80 bis 100 Talern.
Die Meistbeerbten hatten kein gleiches \üflahlrecht. Die Gemeindeordnung
von 1845 sah erstmals die \üflahl des Gemeinderates durch einen privilegier-
ten Teil der Bürgerschaft nach dem Dreiklassenwahlrecht vor. Das Dreiklas-
senwahlrecht bemaß das politische Gewicht jedes wahlberechtigten Bür-
gers entsprechend seiner finanziellen Leistungsfähigkeit und teilte die
tMahlberechtigten in drei entsprechende Klassen. Jede Klasse wählte in di-
rekter tWahl ein Drittel der 30 Kölner Stadwerordneten. 1846 wurden von
den 4.099 Kölner \üfahlberechtigten 533 (13 Prozent) der ersten, 1.26L (31
Prozent) der mreiten und 2.304 (56 Prozent) der dritten Klasse zugereilt.
Durch dieses'Wahlrecht begünstigt, stellten die gemäßigt liberalen Honora-
tiorenfamilien nach wie vor die Mehrheit im Kolner Stadtrat. Aber es gelang
auch neuen Persönlichkeiten des jungen Unternehmerstandes und sogar ra-
dikalen Politikern wie Franz Raveaux oder Kad d'Ester, gewählt zu werden.
Das Dreiklassenwahlrecht schloß auch dann noch die meisten Menschen
vom Gemeindewahlrecht aus, als seit l87L der Reichstag von allen Männern
nach einem und gleichen \üfahlrecht gewählt wurde. So gab es in Köln l87l
über 20.000 Reichstagswähler, während nur 6.500, in drei Klassen geglie-
dert, die Stadtverordneten wählen durften.
Gegen das durch einen Zensus beschränkte und ungleiche Dreiklassen-
wahlrecht entwickelte sich eine demokratische Opposition. Verschiedene
Vorschläge Kölner Stadwerordneter, die Zahl der tVahlberechtigten zu er-
weitern, mtrden in den 1870er und 1880er Jahren vom Stadtrat abgelehnt.
Erst 1891 durften alle steuerzahlenden Männer mit einemJahreseinkommen
ab 900 Mark wählen. Seit l9O5 forderte der sozialdemokratische Wahlverein
Koln-Stadt und Koln-Land, daß das '§Tahlrecht auch auf die untersten Ein-
kommen ab 660 Mark erweitert werde, deren fiktiver Steuerbetrag von
4Mark jähdich nicht erhoben wurde. Nach langen Auseinandersetzungen
akzeptierte l9O7 der Stadtrat diese Forderung. Damit wurden bein atre alle
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Kölner Männer wahlberechrigt. Allerdings durften die 84.226 Wähler der

dritten Klasse nur ein Drittel der Stadwerordneten wählen, während etwa

13.500 rvähler der ersten und zweiten Klasse über die verbleibenden zwei

Drittel bestimmten. So begünstigt, blieben liber ale Parteien und das katholi-

sche Zentrtm im Stadtrat unter sich.'V/ährend die Mehrheit der Kölner l9tz
einen Sozialdemokratenin den Reichstagwählte, war diese Partei im Stadt-

rat nicht vertreten. Die Sozialdemokraten organisierten immer wieder Pro-

testversammlungen gegen dieses ungleiche wahlrecht. Erst l9l7 wurden ih-

nen zweisitze im Stadffateingeräumt, indem Liberale und Zentttm auf je ei-

nen Sitz verzichteten. l9l9 galtfür die StadWerordnetenwahlen erstmals das

allgemeine, gleiche, direkte und geheime \Wahlrecht für Männer und Frauen

ab 21 Jahren.

b) Die Stodverwoltung im Krieg

Die Siruarion Kölns war von l9l4 bis 1918 durch die Nähe zrrm Kriegsschau-

platz gekennzeichnet. Über die Festung Köln wurde mit Kriegsbeginn der
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Belagerungszustand verhängt und der Entscheidungsspielraum der Stadt-

'erwaltung 
durch die Militärbehörden zunehmend beschnitten. Das Rhein-

land war Aufmarschgebiet, unentwegt rollten Zige mit Soldaten und Nach-

schub über die Hohenzollernbrücke. Etwa 60.000 Soldaten wurden in Köln

kaserniert. Koln wurde ein zenttalet Verkehrsknotenpunkt, wichtiges Ver-

sorgungszentrum und Etappe nplatzfür die \üflestfront. Die Stadt war Sitz von

Konzernen der Sprengstoffindustrie und der Rüstungswirtschaft. Gleich

nach Kriegsbeginn kam es zum ersten Fliegerangriff auf das Gaswerk in Eh-

renfeld. Aber schwerwiegender als direkte Bedrohungen waren die indirek-

ten Kriegsfolgen. Die Virtschaftkonnte sich nicht problemlos von Friedens-

auf Kriegsproduktionen umstellen, der Verkauf stockte, der Außenhandel

brach zusammen, Ku rzarbeit und Arbeitslosigkeit waren die Folge. Da es

nicht wie erhofft zur schnellen und siegreichen Beendigung des Krieges

kam, wurde im Verlauf des sich enfwickelnden Wirtschaftskrieges die Stadt-

verwaltung mit kriegswirtschaftlichen Aufgaben betraut.'V/'ie in einer bela-

gerten Festung mußte die Stadt ihre Übedebensfragen lösen, Arbeitskräfte

bereitstellen, Transporte organisieren, die kriegswichtige Produktion über-

wachen und Rohstoffe besorgen.

Die Lebensmittelversorgung Kölns wurde eine Hauptaufgabe der Stadwer-

waltung. Der Beigeordnete Konrad Adenauer wurde Vorsitzender der

Lebensmittelkommission und leitete die entsprechenden städtischen Ämter'

Für Dauervo rcätewurden bis Ende August I9l4 vier Millionen Mark ausgege-

ben, womit Köln für zweieinhalb Monate als versorgt galt. Darüber hinaus

wurde städtischer Boden der Bevölkerung zur Verfügung gestellt, un
Gemüs e anztbauen und sich selbst zu versorgen. Die Stadwerwaltung kaufte

Lebensmittel und gab sie zu erträglichen Preisen an die Einwohner weiter'

Langfristig konnte die versofgung mit Nahrungsmitteln nur durch die verrin-

g.rrrrg des Verbrauchs und strenge Rationierung sichergestellt werden' Die

Au s gabe von Et satznahrungsmitteln wurde unvermeidlich: Topinambur statt

Kartoffeln, Ersa tz-Kaffee aus Gerste und Zichorie, Pferdefleisch oder Steckrü-

ben, die man in normal enZeiten dem Vieh verfütterte. Das Brot mußte durch

Beimischung von Reis- oder Kartoffelmehl gestreckt werden und wurde ab

März l9l5 nur gegen Vodage des Brotbuches ausgegeben. Seit L916 wurden

die meisren Güter des täglichen Bedarfs nur gegen Lebensmittelmarken

abgegeben. Die Klagen über den schlechten Geschmack und die minderwer-

tigä Qualität der Nahrungsmittel wurden immer lauter. Wucher, Schleichhan-

del und Schw arzmarkt blieben auch über das Kriegsende hinaus Begleiter-

scheinungen der schlechten Versorgungslage. Im Kriegswinter l9L7/L8 stieg

die Kriminali tät beängstigend. Die sozialen Spannungen verschärften sich,
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und es kam sogar zu vereinzelten Ar-
beitsniederlegungen. Nach dem
Scheitern der dritten Ludendorff-Of-
fensive vor Reims im Juli 1918 spürte
man auch im Kölner Raum einen ra-

schen Verfall der öffentlichen Ord-
nung und Kriegsmoral. Im Herbst
1918 hielten sich 16.000 bis 18.000
Deserteure im Bezirk Köln versteckt.
Adenauer, der 1917 von den Stadwer-
ordneten zum Kölner Oberbürger-
meister gewählt worden war, berich-
tete im September 1918 über die ge-

drückte Stimmung der Bevölkerung,
deren Vertrauen in die politische
Führung und auf ein gutes Kriegs-
ende erschüttert sei.

lrheilor, $oldaler, 0ffiuiffq

§onntag, ilen 17, November, nachmittags 3 Uhr,
In sämtlichen Sälen des Günzenlche, der Leee, Langgasse,

des Goloniahaueee, Aachenenstr,, des Fränkisohen llofs, Komödienstr.,

der Bllngengesellschafü Röhrergasse

und für f,llilhelm bei lllack, Mülheimer Freiheit

uolfffiFrsßmrlü:ntän.

IIie deutsche

ßevlllution.
Es werden sprechn:

Dn. Errdmann, lloncks, Fuchsius, teerfeld' l[llller"t
Muthr Rungel Schäfen, Schulte, Sollmannl Stäcken.

tr Die frir Sonntagyopmittag tl Uhr angekünii$e Versammlung der U. S. P.
im Günenich findet aus diesem Grunde nidrt statt. cr

Plokot, Köln, 
.l918, 

KSM 1986/366 Arbeik,t'- tt.,jttltltt lut t'ill, Cöltt,

Die Revolution 191 8 / 19

Am 3. November begann die Meuterei bei der Kriegsmarine in Kiel. Revolu-

tionäre Unruhen verbreiteten sich in Deutschland. Unter der Leitung des

Kölner SPD-Vorsitzenden Wilhelm Sollmann forderte am 6. November eine
sozialdemokratische Versammlung in Mülheim die sofortige Abdankung der
Hohenzollern, die Freilassung der politischen Gefangenen, eine demokra-
tisch gewählte Nationalversammlung und die Bildung einer "großdeutschen
sozialistischen Republik". Aber Gewalt und Unordnung sollten vermieden
werden.
Am Vormittag des 7. Novembers versammelte der Oberbürgermeister Ade-

nauer die Fraktionsvorsitzenden der Stadwerordnetenversammlung und Ge-

werkschaftssekretäre im Rathaus. Die Verhandlungen über vorbeugende Si-

cherheitsmaßnahmen gegen revolutionäre Ausschreitungen blieben erfolg-
los. Danach versuchten Adenauer und Sollmann den Kölner Militärgouver-
neur Krug dazu zu bewegefl, mit seinen Soldaten Maßnahmen zu etgreifen,
um Sicherheit und Ordnung in der Stadt zu bewahren. Doch der demorali-
sierte Krug konnte sich zu keiner Entscheidung durchringen. Am Nachmit-
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tag des 7. November trafen 2OO aufständische Kieler Matrosen am Kölner
Hauptbahnhof ein und verbrüderten sich mit Kölner Soldaten. Gemeinsam
öffneten die Meuterer in der Nacht zum 8. November verschiedene Gefäng-
nisse und befreiten alle Gefangenen. Die Soldaten der Festung schlossen
sich der Meutereian, die militärische Disziplin brach zusammen, und es kam
zu Demonstrationen, Gewalttätigkeiten und Plünderungen. Der Militärgou-
verneut hatte seine Truppen nicht mehr in der Hand und verschwand aus
der Stadt.

Am 8. November bildete sich in Koln ein Arbeiter- und Soldatenrat, der für
mehrere'Wochen die städtische Obrigkeit war. Um die Zusammenarbeit mri-

. schen den revolutionären Räten und der Stadwerwaltu ttg zut vereinfachen,

/ *tde am 10. November ein Wohlfahrtsausschuß gebildet, zu dessen Präsi-

f denten Adenauer gewählt wurd e. Zu der Aufgabe des \üflohlfahrtsausschus-
ses gehörte die Gewähdeistung von Sicherheit und Ordnung, die Vermei-
dung von Plünderungen und die Versorgung der Bevolkerung mit Lebens-
mitteln. Hungerdemonstrationen, Plünderungen und Gewalttaten waren all-
täglich geworden. Menschenmassen zogefidurch die Straßen und forderten
vor dem Rathaus Lebensmittel und Brennstoff. Adenauer ließ Heeresgut re-
quirieren, Feldküchen aufstellen und Mahlzeiten ausgeben*, um Hungernde
von Plünderungen abzuhalten. Der Rückzug der deutschen Truppen durch
Koln wurde in geordnete Bahnen gelenkt. Nachdem am 3. Dezember die
letzten deutschen Soldaten Köln vedassen hatten, bes etzten am 6.Dezember
britische Truppen die Stadt. Am 12. Dezember fanden die ersten Verh and-
lungen zwischen dem Oberbürgermeister und dem neuen Kölner Militär-
gouverneur General Chades Fergusson statt, der nun die Kölner Obrigkeit
repräsentierte. Damit war die Revolution in Koln beendet.

lv8
Die Weimorer Zeit

Die Briten erkannten nur die Stadwerwaltung als rechtmäßig an und mach-
ten alleine den Oberbürgermeister für die Verwaltung der Stadt und die
Durchführung ihrer Befehle verantwortlich. Sie verboten die Arbeiter- und
Soldatenräte. [Jnter Aufsicht der Besatzungsmacht blieb die Stadwerfassung
auf der Grundlage der Rheinischen Städteordnung von 1856 bestehen. Eine
wesentliche Anderung der Stadtverfassung ergab sich aus dem Artikel 17 Ab-
satz2 det Veimarer Reichsverfassung, wonach nun auch in den Gemeinden
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Stodverord netenverso m mlu ng
114 Mitglieder

Bflrg"rrchoft: olle wohlberechtigte.n,Mönner und Frouenv 
mit Vollendung des 2Ö. Lebensigh'": 

^ , , , , ,

wöhl"n no.t''iä* ;llöH;inen und gleithen Wohlrecht

ohn" Wohlrecht: personen ohne deutsche stootsongehörigkeit,

irnI" Erwochsene unter 20, EntmÜndigte

55



Gouleiter Josef Groh6 ruft Dr. Günther Riesen zum Oberbürgermeister ous, 1 2. Mörz 1933

anstatt des Dreiklassenwahlrechts das allgemeine demokratische tMahlrecht

für alle Männer und Frauen galt.
Am 21. August 1919 wurden die Kölner Stadwerordneten erstmals nach die-
sem Wahlrecht gewählt. Drei Sozialdemokraten und ein christlicher Ge-

werkschaftler wufden ins Beigeordnetenkollegium aufgenommen. Die Neu-
wahl des Oberbürgermeisters stand nicht zrtr Diskussion, gemäß der Städte-
ordnung war Adenauer 1917 auf 12 Jahre gewählt worden.
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